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wie der Linie IX gekennzeichnet sein. Durch eine im Ergebnis 

kol lekt iver Beratung gemeinsam getroffene Entscheidung al ler 

an der Off iz ial is ierung betei l igten Diensteinheiten können 

noch vereinzelt  anzutreffende Erscheinungen einer Benutzung 

bekanntgewordener operat iv bedeutsamer Informationen für über

ei l te und unqual i f iz ierte Vorschläge zum Abschluß operat iver 

Mater ial ien überwunden und verhindert  werden.

Besitzen die dem MfS bekanntgewordenen tatsächl ichen Gescheh

nisse aus den unterschiedl ichsten gesel lschaft l ichen Bereichen 

inhalt l ich und formel l  die Qual i tät  von Anlässen im Sinne des 

§ 92 StPO, können sie unter den oben genannten Voraussetzungen 

als Anlaß zur Verdachtshinweisprüfung genutzt werden. Die Be

sonderheit  genutzter Anlässe besteht- demnach darin, daß sie 

selbst nicht das Ergebnis von Off iz ial is ierungsmaßnahmen 

sind, auf ihrer Grundlage jedoch strafprozessuale Prüfungs

handlungen durchgeführt  werden, mit  deren Ergebnissen vorl ie

gende inoff iz iel le Beweismit tel  entsprechend den Zielstel

lungen off iz ial is iert  werden können. Eine derart ige Nutzung 

von Anlässen entspricht der vom Genossen Minister wiederholt  
erhobenen Forderung nach einer qual i f iz ierten vorbeugenden 

und schadensverhütenden pol i t isch-operat iven Arbeit  des MfS, 

da ihre Real is ierung auch verlangt,  daß al le mögl ichen off i 

z iel l  vorhandenen Anlässe genutzt werden, um zu'  einem frühest

mögl ichen Zeitpunkt strafrecht l ich relevante Handlungen mit  

den Mit teln staat l icher Untersuchungstät igkeit  aufzudecken 

und aufzuklären. Im Einzelfal l  s ind jedoch solche Ausgangsla

gen denkbar, in denen beim Vorl iegen des inoff iz iel l  be

wiesenen Verdachts bzw. des dr ingenden Verdachts, aber objek

t iv fehlenden Mögl ichkeiten anderweit iger Off iz ial is ierungs- 

var ianten erst nach den ersten Ausführungshandlungen der 

operat iv bearbeiteten Person die strafprozessual geregelte 

Untersuchungstät igkeit  des MfS einsetzen kann. In solchen 

Fäl len ist  unbedingt zu gewährleisten, daß die Ausführungs

handlungen der operat iv bearbeiteten Person unter der opera

t iven Kontrol le des MfS real is iert  werden, um schädl iche Aus

wirkungen des Handelns der bearbeiteten Person auf ein Mini

mum zu beschränken.


